
Weiterbildung zum halben Preis

max. 500 Euro pro Weiterbildung durch den

Bildungsscheck sparen

Die Landesregierung setzt in punkto beruflicher 

Weiterbildung neue Akzente. Mit dem Förderin-

strument Bildungsscheck will NRW berufstätige 

Frauen und Männer zu mehr Weiterbildung

motivieren.

Wenn Beschäftigte heute im Beruf bestehen oder 

gar weiterkommen wollen, müssen sie Neues

lernen und die eigenen Fähigkeiten weiter

entwickeln.

Auch Betriebe, die ihre Wettbewerbsfähigkeit

stärken wollen, müssen in ihre Mitarbeiter

investieren und diese weiterbilden.

Was bringt der Bildungsscheck?

Durch Bildungsschecks werden die Kosten der 

beruflichen Weiterbildung bis zu 50 Prozent,

maximal 500 Euro, vom Land NRW übernom-

men. Und das pro Weiterbildung.

Wer kann Bildungsschecks beantragen?

Beschäftigte von kleinen und mittleren Unter-

nehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern, die sich 

beruflich weiterbilden möchten.

Anträge auf Bildungsschecks können sowohl von 

den Beschäftigen selbst als auch von Unterneh-

men für ihre Mitarbeiter bei den Bildungsbera-

tungsstellen gestellt werden. Der Bildungsscheck 

richtet sich an Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen, die im laufenden Jahr und im Vorjahr 

keine vom Arbeitgeber veranlasste Weiterbildung 

besucht haben.

Es werden auch Jungunternehmer gefördert, 

deren Betrieb noch nicht länger als 5 Jahre be-

steht.

Pro Zugang erhalten Beschäftigte max. zwei 

Bildungsschecks pro Kalenderjahr.

Unternehmen erhalten für ihre Beschäftigten 

max. 20 Bildungsschecks pro Kalenderjahr.

Welche Weiterbildungen werden gefördert?

Der Bildungsscheck kann in Anspruch genom-

men werden für z. B. Weiterbildungen, die der 

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit dienen. 

Sie zielen darauf ab, Kenntnisse, Fertigkeiten, 

Fähigkeiten, Einsichten und Verhaltensweisen für 

die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit zu ver-

mitteln. Hierzu gehören unter anderem Sprach-

und EDV-Kenntnisse, Schlüsselqualifikationen, 

Medienbildung sowie Lern- und Arbeitstechniken.

Achtung! Für „Einzelunterricht“ und „Weiterbil-

dungen“, die nicht mindestens 6 Stunden umfas-

sen, kann kein Bildungsscheck beantragt wer-

den.

Wo gibt es Bildungsschecks?

Die Ausgabe der Bildungsschecks ist nur nach 

einer Beratung durch eine Bildungsberatungsstel-

le (Wirtschaftsorganisation, Handwerkskammer, 

Industrie- und Handelskammer, kommunale Wirt-

schaftsförderung bzw. Volkshochschule) möglich.

Gültigkeitsdauer eines Bildungsschecks:

Die Frist zur Einreichung des Bildungsschecks 

beim Weiterbildungsanbieter beträgt höchstens 

drei Monate, beginnend mit dem Tag nach der 

Beratung.

Die Weiterbildungsanbieter sind gehalten, Bil-

dungsschecks spätestens sechs Monate nach 

Ausstellung desselben durch die Beratungsstelle 

zur Erstattung zu beantragen.

Auch Ihre Handwerkskammer Dortmund ist

autorisierte Beratungsstelle.

Auf der nächsten Seite erhalten Sie einen Aus-

zug aus dem Weiterbildungsangebot der Hand-

werkskammer Dortmund, für das Bildungs-

schecks erhältlich sind:

EDV-Seminare:

• Schnupperkurse für Einsteiger

• EDV-Lehrgänge mit Fortbildungsprüfung

• Grundlagen- und Kompaktseminare

• Praxisseminare für Fortgeschrittene

• Seminare rund ums Internet

• Kaufmännische EDV-Seminare

• Programmierung

• Netzwerktechnik

• CAD

• Kaufmännische Qualifizierungen*

Akademie für Unternehmensführung

• Betriebswirt/in (HWK)*

• Gebäudeenergieberater/in (HWK)

• Fachkraft für Sanierung von 

Feuchteschäden und Schimmel

• Management-Seminare

Kfz-Technik

• PKW-Technik

• Lkw-Technik

• Zweiradtechnik

• Prüflehrgänge (AU und SP)*

Metalltechnik

• Feinwerk- und Metallbautechnik

• CNC-Technik

• Fluidtechnik

• Schweißtechnik*

• Edelstahltechnik

• Sanitär- und Heizungstechnik

• Kunststofftechnik*

• Befestigungstechnik*

Elektrotechnik

• Steuerungstechnik

• Energie- und Umwelttechnik

*in Ausnahmefällen kann auch hierfür der Bil-

dungsscheck beantragt werden.

Stand: 24.05.07


